
III. Leistungszeit

163 Erfüllung setzt weiter voraus, dass die Forderung in zeitlicher Hinsicht überhaupt erfüllbar
ist.40

40 Medicus/Lorenz Schuldrecht I Rn. 151 f.

Dabei ist begrifflich genau zwischen der „Erfüllbarkeit“ einerseits und der „Fälligkeit“
andererseits zu unterscheiden.

Unter Fälligkeit der Leistung ist allgemein der Zeitpunkt zu verstehen, von dem an der
Gläubiger die Leistung verlangen kann.41

41 BGH Urteil vom 1. Februar 2007 (Az. III ZR 159/06) unter Tz. 16 = NJW 2007, 1581; Palandt-Grüneberg
§ 271 Rn. 1; Herresthal JURA 2008, 561, 563 unter Ziff. III 1c.

Eine betagte Forderung ist eine Forderung, die zwar schon entstanden, aber noch nicht
fällig ist.42

42 BGH Urteil vom 4. November 2009 (Az. XII ZR 170/07) unter Tz. 18; MüKo-Krüger § 271 Rn. 13.

Erfüllbarkeit meint den Zeitpunkt, ab dem der Schuldner leisten darf und der Gläubiger bei
Nichtannahme in Annahmeverzug gem. §§ 293 ff. gerät.43

43 Palandt-Grüneberg § 271 Rn. 1.

164 Der Zeitpunkt der Erfüllbarkeit richtet sich – wie sonst auch – in erster Linie nach Vereinba-
rungen der Parteien und den sonstigen Umständen des Schuldverhältnisses.

165 Haben sich die Parteien bei Vertragsschluss auf einen Termin verständigt, ist nach der Ausle-
gungsregel des § 271 Abs. 2 im Zweifel anzunehmen, dass der Gläubiger die Leistung nicht
vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner sie aber vor dieser Zeit bewirken kann. Damit erhält
die Auslegungsregel des § 271 Abs. 2 dem Schuldner im Zweifel die Möglichkeit, den
Anspruch freiwillig vorher zu erfüllen, indem der Anspruch im Zweifel sofort und vor dem
vereinbarten Termin erfüllbar ist.

Eine vorzeitige Erfüllbarkeit nach der Auslegungsregel des § 271 Abs. 2 kommt nicht zum
Zuge, wenn sich aus den Umständen des Schuldverhältnisses oder aus dem Gesetz etwas
anderes ergibt und damit die „Zweifel“ des § 271 Abs. 2 beseitigt werden. Das ist immer
dann der Fall, wenn der Gläubiger durch vorzeitige Leistungen des Schuldners seinerseits
Rechte verlieren oder in seinen Interessen erheblich beeinträchtigt würde.

Beispiel 1 Aus § 488 Abs. 3 S. 3 ergibt sich, dass die Rückzahlung eines verzinslichen Dar-
lehens vor Fälligkeit ausgeschlossen ist. Andernfalls würde der Darlehensgeber seine
Zinsansprüche vorzeitig verlieren. Beim unverzinslichen Darlehen stellt sich dieser Rechts-
verlust nicht, weshalb eine vorzeitige Rückzahlung dort erlaubt ist.

Eine Ausnahme gilt beim verzinslichen Verbraucherdarlehen, wo § 500 Abs. 2 eine jeder-
zeitige Erfüllung erlaubt. Die Bank kann dann aber nach § 502 eine angemessene Vorfäl-
ligkeitsentschädigung verlangen. Bei Teilzahlungsgeschäften i.S.d. § 506 Abs. 1, 3 gehen
die Privilegien des Verbrauchers noch weiter: Er kann vorzeitig erfüllen (§§ 506 Abs. 1, 500
Abs. 2), ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen (§ 507 Abs. 3 S. 3).

Beispiel 2 Der Käufer einer Einbauküche hat im Zweifel kein Interesse, die Küche vor Fälligkeit
geliefert zu bekommen, da er bis zur Fälligkeit möglicherweise erst noch die Voraussetzungen
für die neue Küche (Beseitigung der alten Küche, Installation von Anschlüssen etc.) schaffen
muss und über keine Lagerkapazitäten für die neue Küche verfügt.44

44 BGH Urteil vom 25. Oktober 2006 (Az. VIII ZR 23/06) unter Tz. 9 ff. = NJW 2007, 1198.
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Etwas anderes gilt beim Kauf eines Pkws, da der Käufer hier keine Vorbereitungen in sei-
ner Sphäre schaffen muss, um den Wagen entgegenzunehmen und in der Regel seinen
Altwagen bereits in Zahlung gegeben oder anderweitig veräußert hat.45

45 BGH Urteil vom 27. September 2000 (Az. VIII ZR 155/99) unter Ziff. II 3a = BGHZ 145, 203, 209 = NJW
2001, 292 f.

166Wenn ein Fälligkeitstermin weder vertraglich vereinbart noch gesetzlich besonders bestimmt
ist, treten Fälligkeit einerseits und Erfüllbarkeit andererseits nach § 271 Abs. 1 grundsätzlich
sofort mit Entstehung des Anspruchs ein.

IV. Zuordnung der Leistung

1. Grundregeln

167Nach der herrschenden „Theorie der realen Leistungsbewirkung“ ist eine Zweckbestim-
mung des Schuldners – und damit ein subjektives Element – zwar möglich, aber für die
Erfüllung nicht zwingend erforderlich.46

46 BGH Urteil vom 17. Juli 2007 (Az. X ZR 31/06) unter Tz. 17 = NJW 2007, 3488; Palandt-Grüneberg § 362
Rn. 7 m.w.N.

Denn § 362 Abs. 1 lässt sich nicht entnehmen, dass für die Erfüllungswirkung der Leistung eine
Zweckbestimmung erforderlich ist. Vielmehr ergibt sich aus § 366 Abs. 1 und Abs. 2, dass eine sol-
che Zweckbestimmung möglich (§ 366 Abs. 1), aber eben gerade nicht notwendig ist. Andernfalls
ließe sich die Existenz des § 366 Abs. 2, der eine gesetzliche Regelung zur Erfüllungswirkung
gerade für den Fall vorsieht, dass keine Zweckbestimmung erfolgt ist, nicht erklären.

168Voraussetzung für eine Erfüllung ist aber stets, dass die Leistung einem bestimmten
Schuldverhältnis zugeordnet werden kann.47

47 BGH Urteil vom 17. Juli 2007 (Az. X ZR 31/06) unter Tz. 17 = NJW 2007, 3488.

169Trifft der Schuldner eine ausdrückliche Zweckbestimmung (auch „Tilgungsbestimmung“
genannt), entscheidet diese über die Zuordnung der Leistung.

Hinweis

Die Tilgungsbestimmung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das durch empfangsbedürftige
Willenserklärung vorgenommen wird und auf das die allgemeinen Regeln zur Anwendung
kommen.48

48 Palandt-Grüneberg § 366 Rn. 7; Looschelders Schuldrecht AT Rn. 394.

Da besondere Formgebote nicht bestehen, kann die Tilgungsbestimmung schlüssig abgege-
ben werden und ist gem. §§ 133, 157 vom Empfängerhorizont (= Leistungsempfänger) aus-
zulegen. Sie ist unter den Voraussetzungen der §§ 119 ff. anfechtbar.49

49 BGHZ 106, 163 ff. unter Ziff. 2a = NJW 1989, 1792 f.; Palandt-Grüneberg § 366 Rn. 7; Looschelders Schuld-
recht AT Rn. 394.

Die Tilgung kann auch zum Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung („Tilgungs-
abrede“) gemacht werden. Sie muss also nicht zwingend durch einseitiges Rechts-
geschäft erfolgen.50

50 Palandt-Grüneberg § 362 Rn. 7.

In einem solchen Fall hat sich der Schuldner verbindlich festgelegt
und kann von der vertraglichen Vereinbarung durch einseitige Tilgungsbestimmungen
nicht mehr abweichen.50
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170 Wenn es keine ausdrückliche Zweckbestimmung gibt, lässt sich die Leistung immer dann
einem Schuldverhältnis zuordnen, wenn es sich dabei um die allein geschuldete Leistung
handelt und keine andere gleichartige Schuld besteht, auf welche die Leistung daneben
oder stattdessen erbracht worden sein könnte.51

51 BGH Urteil vom 17. Juli 2007 (Az. X ZR 31/06) unter Tz. 17 = NJW 2007, 3488.

Keine Zuordnungsschwierigkeiten ergeben
sich ferner, wenn der Schuldner einem einzigen Gläubiger aus mehreren Schuldverhältnissen
verpflichtet ist und das Geleistete zur Tilgung aller Verbindlichkeiten ausreicht.52

52 BGH Urteil vom 17. Juli 2007 (Az: X ZR 31/06) unter Tz. 17 = NJW 2007, 3488.

Letztlich liegt in diesen Fällen aus der maßgeblichen Sicht des Empfängers (= Gläubigers)
eine mit der Leistung schlüssig erklärte Tilgungsbestimmung vor, deren Auslegung die
Zuordnung erlaubt.

In folgenden Fällen ist die Zuordnung aber problematisch, weil die Leistung mehreren
Schuldverhältnissen zugeordnet werden kann:

2. Verschiedene Gläubiger einer mehrmals geschuldeten Leistung

171 Wenn der Schuldner mehreren Gläubigern eine gleichartige Leistung schuldet, sie aber nur
einmal ohne ausdrückliche Zweckbestimmung erbringt, können Zweifel an der richtigen
Zuordnung auftauchen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Erfolgsort nicht am
Sitz des Gläubigers liegt. Hier entscheidet eine Auslegung nach redlichem Verständnis
vom Horizont beider möglichen Leistungsempfänger gem. §§ 133, 157.53

53 So im Ergebnis der BGH Urteil vom 17. Juli 2007 (Az: X ZR 31/06) unter Tz. 17 = NJW 2007, 3488.

Beispiel54

54 Nach Urteil des BGH Urteil vom 17. Juli 2007 (Az: X ZR 31/06) unter Tz. 17 = NJW 2007, 3488.

A verpflichtet den B (werk-)vertraglich zum Aushub von Erdreich und der fach-
gerechten Entsorgung des ausgehobenen Bodens von der Baustelle.

B schließt seinerseits einen Vertrag mit C, nach dem C den Aushub und die Entsorgung
übernimmt (sog. „Subunternehmervertrag“). C führt die Baggerarbeiten durch und stellt die
Arbeiten dann vor Entsorgung des Bodens ein, weil B die vereinbarten Abschläge nicht
bezahlt. A will den Boden schnell entsorgt haben und verpflichtet den C seinerseits, die
Entsorgung gegen Zahlung der insoweit zwischen A und B vereinbarten Vergütung vorzu-
nehmen. C tut dies und wird von A bezahlt. Nach Abschluss der Arbeiten stellt C dem B
sodann auch seine Entsorgungsarbeiten in Rechnung. B meint, C könnte sich insoweit nur
an A halten, da C seine Arbeiten insoweit direkt und allein für A erbracht habe. Es sei des-
wegen dem C unmöglich geworden, die Leistung noch einmal an ihn, B, zu erbringen.

Der vertragliche Vergütungsanspruch gem. § 631 Abs. 1 des C gegen B könnte hier
wegen Unmöglichkeit nach § 326 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 441 Abs. 3 teilweise, nämlich in Bezug
auf die Entsorgung des Erdreichs entfallen sein.55

55 Dazu ausführlich im Skript „Schuldrecht AT II“ unter Rn. 343 ff.

Mit Entsorgung des Bodens ist die dem
B geschuldete Leistung möglicherweise durch Zweckerreichung i.S.d. § 275 Abs. 1
unmöglich geworden. Im Verhältnis zur Restleistung ist diese Verpflichtung teilbar, da mit
ihr ein gegenüber dem Aushub selbstständiger Zweck verfolgt wird. Allerdings kommt
Unmöglichkeit dann nicht in Betracht, wenn C seine Leistung auch insoweit an B
erbracht hat und damit vollständige Erfüllung in ihrem Schuldverhältnis nach § 362 Abs. 1
eingetreten ist. Erfüllung und Unmöglichkeit schließen sich gegenseitig aus. Entscheidend
ist deshalb, wem gegenüber der C seine Entsorgungsarbeiten erbringen wollte. Da C zu
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diesen Arbeiten sowohl dem A als auch dem B vertraglich verpflichtet war, kommen
beide Schuldverhältnisse für die Zuordnung in Betracht. Da eine ausdrückliche Tilgungs-
bestimmung nicht getroffen wurde, ist entscheidend, wie die beteiligten Personen den
Leistungszweck verstehen durften. Würde man die Leistung dem Vertragsverhältnis zwi-
schen B und C zuordnen, träte in ihrem Verhältnis Erfüllung ein. Dann wäre auch die Ver-
pflichtung des B gegenüber A durch Erfüllung erloschen, da C insoweit als Erfüllungsge-
hilfe des B angesehen werden müsste. Das wiederum hat zur Konsequenz, das A dem B
die Vergütung auch für die Entsorgungsarbeiten schuldet. A droht dann sowohl eine
Inanspruchnahme durch den B als auch durch den C, mit dem er einen eigenen Werkver-
trag geschlossen hat. Allein wegen dieser Möglichkeit entspricht es einer interessenge-
rechten Auslegung, dass ein solches Haftungsrisiko des A nicht gewollt ist. Schließlich hat
dieser eine Lösung für die ins Stocken geratenen Bauarbeiten angeboten und soll für
seine Initiative nicht „bestraft“ werden. Derartige Nachteile lassen sich dadurch vermei-
den, dass die Leistung des C dem direkt zwischen ihm und A geschlossenen Vertrag
zugeordnet wird. Dann kann B insoweit keine Vergütung von A verlangen, weil weder er
noch C als sein Erfüllungsgehilfe tätig geworden sind (vgl. § 641 Abs. 1).

Somit liegt im Verhältnis zwischen B und C Unmöglichkeit durch Zweckerreichung vor.
Ob der Vergütungsanspruch des C gegen B ausnahmsweise nach § 326 Abs. 2 S. 1 auf-
recht zu erhalten ist, kann dahingestellt bleiben. Denn C müsste sich in jedem Fall die
von A erhaltene Entlohnung anrechnen lassen, § 362 Abs. 2 S. 2. Da diese laut Sachverhalt
wertmäßig gleich hoch sind, besteht im Ergebnis kein Zahlungsanspruch des C wegen
der Entsorgungsarbeiten gegen den B.

3. Verdeckte Gläubigermehrheit

172Zuordnungsprobleme können sich auch bei unerkannter Gläubigermehrheit ergeben, wenn
eine teilbare Leistung unerkannt in Teilen auf einen oder mehrere andere Gläubiger überge-
gangen ist und der Schuldner nur einen Teilbetrag an einen ihm bekannten Gläubiger leistet.
Hier erlaubt man dem Schuldner, seine Tilgungsbestimmung unverzüglich nachzuholen,
wenn ihm die Aufteilung der Forderung auf verschiedene Gläubiger bekannt wird.56

56 BGH Urteil vom 11. Mai 2006 (Az. VII ZR 261/04) = NJW 2006, 2845; Palandt-Grüneberg § 366 Rn. 4.

Beispiel Händler A beliefert den Automechaniker B unter verlängertem Eigentumsvorbe-
halt mit Waren, die der B bei seinen Reparaturen verwendet. Dies ist ihm gestattet,
jedoch tritt der B dem A dafür seine Werklohnforderungen aus den Reparaturverträgen
mit seinen Kunden ab, bei denen er unter Eigentumsvorbehalt stehendes Material des A
verwendet hat. Die Abtretung erfolgt in Höhe des von A in Rechnung gestellten Wertes
des verwendeten Materials. Bei einer für C durchgeführten Reparatur verwendet der B
Materialien des A im Rechnungswert von 200 €. Die Werklohnforderung des B beträgt
400 €. C zahlt auf die Forderung eine Anzahlung von 300 €. Hier weiß C nichts von der
Aufspaltung der Forderung im Wege der Teilabtretung, nämlich in Höhe von 200 € an
den A. Ihm wird durch die nicht offen gelegte Teilabtretung der gegen ihn gerichteten
Forderung die Möglichkeit entzogen, bei der Leistung gemäß § 366 Abs. 1 zu bestimmen,
wie seine Teilleistung auf die infolge der Abtretung auf verschiedene Gläubiger aufge-
teilte Forderung angerechnet werden soll.57

57 So ausdrücklich der BGH Urteil vom 11. Mai 2006 (Az. VII ZR 261/04) = NJW 2006, 2845.

Nach Anzeige der Teilabtretung besteht kein
rechtfertigender Grund, es dem Schuldner zu verwehren, in entsprechender Anwendung
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Mehrere gleichartige Forderungen und inhaltlich unzureichende Leistung
ohne Zweckbestimmung des Schuldners

§ 366 Abs. 2 (Rangfolge verschiedener Hauptforderungen) 

1.  fällige Schulden zuerst;
2.  unter mehreren fälligen Schulden: unsichere Schulden zuerst
 a) erst die ohne Sicherungsrechte: Schuld mit kürzerer Zeitspanne für 
     Durchsetzbarkeit (kürzere Verjährung oder Ausschlussfrist) zuerst;
 b) bei bestehenden Sicherungsrechten: Wert der Sicherheit entscheidend
3.  unter mehreren gleich (un-) sicheren Schulden: dem Schuldner lästigere zuerst
     (Schuld mit den wirtschaftlich schärfsten Folgen bei Verzug ist am „lästigsten“
     – z.B. hoher Zinssatz oder Vertragsstrafe);
4.  unter mehreren gleich lästigen Schulden: nach Entstehungszeit älteste Schuld zuerst;
5.  unter Schulden mit gleichem Alter: verhältnismäßige Tilgung

Tilgungswirkung nach §§ 366 Abs. 2, 367 Abs. 1

Bestehen auch Nebenforderungen, gilt in jedem Rang des § 366 Abs. 2 die Reihenfolge
 des § 367 Abs. 1: erst (Rechtsverfolgungs) Kosten-, dann Zins-, dann Hauptforderung

 (Ausnahme: § 497 Abs. 3: Kosten, Hauptforderung, Zinsen)

des § 366 Abs. 1 sein Leistungsbestimmungsrecht nachträglich auszuüben. Erst die
Anzeige eröffnet ihm die Möglichkeit, von seinem Wahlrecht, wie es § 366 Abs. 1 gewährt,
Gebrauch zu machen.

Für die Einräumung eines nachträglichen Leistungsbestimmungsrechts spricht auch der
sich aus §§ 404 ff. ergebende Grundsatz, den Schuldner durch die Abtretung der gegen
ihn gerichteten Forderung nicht schlechter zu stellen, als er ohne diese stehen würde.
Der Schuldner darf sein Wahlrecht des § 366 Abs. 1 daher bei Offenlegung der Gläubiger-
situation nachholen.

173 Um die mit der Befugnis zu einer nachträglichen Tilgungsbestimmung verbundene Unsicher-
heit für den Zessionar auszugleichen, ist der Schuldner entsprechend dem § 121 Abs. 1
zugrunde liegenden Rechtsgedanken allerdings gehalten, sein Leistungsbestimmungsrecht
unverzüglich auszuüben, nachdem er von der Teilabtretung Kenntnis erhalten hat.58

58 BGH Urteil vom 11. Mai 2006 (Az. VII ZR 261/04) = NJW 2006, 2845.

Er darf
bei der Ausübung des nachträglichen Tilgungsbestimmungsrechts nicht besser stehen, als er
im Falle einer Irrtumsanfechtung einer nach § 366 Abs. 1 bei der Leistung getroffenen Til-
gungsbestimmung gestanden hätte.

4. Mehrere gleichartige Forderungen eines Gläubigers

174 Zuordnungsschwierigkeiten ergeben sich schließlich dann, wenn der Schuldner dem Gläubiger
mehrere gleichartige Leistungen schuldet, aber seine Leistung nicht zur Bewirkung aller geschul-
deten Leistungserfolge ausreicht und er keine Tilgungsbestimmung getroffen hat. Im Zweifel
bestimmen nun die §§ 366 Abs. 2, 367 die Tilgung in der dort vorgesehenen Reihenfolge.
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5. Leistung unter Vorbehalt

175Erbringt der Schuldner seine Leistung unter einem erklärten Vorbehalt, stellt sich die Frage,
ob trotz des erklärten Vorbehalts Erfüllung vorliegen kann. Praktisch relevant ist eine solche
Leistung unter Vorbehalt, wenn der Schuldner nicht sicher ist, ob die gegen ihn gerichtete
Forderung überhaupt besteht.

176Ein mit der Leistung verknüpfter Vorbehalt ist für die Erfüllungswirkung unschädlich, soweit
es dem Schuldner nur darum geht, die Wirkungen des § 814 auszuschließen. 59

59 BGH Urteil vom 24. November 2006 (Az. Lw ZR 6/05) unter Tz. 19 f. = NJW 2007, 1269; Palandt-Grüneberg
§ 362 Rn. 14.

Beispiel Der Mieter M zahlt seine am Anfang des Monats fällige Miete unter Vorbehalt der
Rückforderung, falls bestehende Mängel nicht beseitigt werden. Wenn sich die Monats-
miete dann wegen fortbestehender Mängel nach § 536 Abs. 1 reduziert, kann M den Min-
derungsbetrag nach § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 zurückfordern, ohne dass ihm der Einwand des
§ 814 entgegengehalten werden könnte.

Der Gläubiger bekommt auch bei der Leistung unter Vorbehalt das, was ihm zusteht. Auf die
Wirkung des § 814 hat er keinen Anspruch: Der Schuldner muss nur die Leistung erbringen;
Anspruch auf ein Schuldanerkenntnis hat der Gläubiger dagegen nicht.

177Anders liegt es, wenn der Vorbehalt deutlich macht, der Gläubiger müsse die Forderung erst
noch nachweisen.59 Hier kann der Gläubiger die Zahlung zurückweisen, ohne in Annahme-
verzug zu geraten. Die Leistung wurde nicht so, wie sie tatsächlich zu bewirken ist angebo-
ten (vgl. §§ 293, 294).

Beispiel Der Schuldner zahlt an den zur Entgegennahme berechtigten Anwalt des Gläubi-
gers unter der Bedingung, dass dieser die Forderung seines Mandanten (= Gläubigers)
nachweist.

D. Person des Leistenden

178Wie sich bereits aus dem Tatbestand des § 362 Abs. 1 ergibt, ist für die Frage der Erfüllung
grundsätzlich nicht entscheidend, dass die Leistung durch den Schuldner bewirkt wird. Aller-
dings ist der Schuldner nach § 241 Abs. 1 diejenige Partei eines Schuldverhältnisses, die zur
Erfüllung aufgrund des Schuldverhältnisses verpflichtet ist. Der Schuldner muss daher für die
Erfüllung einstehen. Er ist zur Leistung nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet.

I. Schuldner

179Mit der Person des Schuldners haben wir uns oben beschäftigt. Die Person steht zunächst im
Ergebnis ihrer Prüfung unter „Anspruch entstanden“ fest. Etwaige Veränderungen könnten
sich durch Schuld- oder Vertragsübernahmen ergeben (siehe oben unter Rn. 92 ff.).
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